
Mitglieder sind Städte, Kreise, Gemeinden, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Verbände, Einzelpersonen 

 

VERKEHRSVERBAND WESTFALEN e.V. 
Förderung der Verkehrsinteressen im westfälischen Ruhrgebiet sowie im südwestfälischen Wirtschaftsraum 

 

 
 

Beitragssatzung 2020 
 

Der Verkehrsverband Westfalen e.V. erhebt  
für das Rechnungsjahr 2020 folgende Beiträge 

 
 

   
1. Einzelpersonen 38,00 

 Unternehmen  

a) bis 50 Mitarbeiter 

b) von 51 bis 250 Mitarbeiter 

c) mehr als 250 Mitarbeiter 

 

155,00 

385,00 

760,00 

3. Städte  

 a) bis 50.000 Einwohner 155,00 

 b) von 50.000 bis 100.000 Einwohner 385,00 

 c) über 100.000 Einwohner 765,00 

4. Kreise 385,00 

5. Verbände, Körperschaften 180,00 

6. Sonstige Einrichtungen (z. B. Universitäten) 440,00 

7. Industrie- und Handelskammern 3.800,00 

Die Beiträge werden mit der Verabschiedung der Beitragssatzung fällig. 
 
 
Dortmund, 26. November 2019 

 
Stefan Peltzer 
Geschäftsführer 
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